
 
 

 
Bekanntmachung 

 

 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an 

öffentlichem Verkehrsraum der Gemeinde Bad Kohlgrub 
(Sondernutzungsgebührensatzung - SoNGebS) 

 
in der Fassung vom 26.05.2023 

 
 
Der Gemeinderat Bad Kohlgrub hat in seiner Sitzung vom 16.05.2023 eine Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrsraum der Gemeinde 

Bad Kohlgrub (Sondernutzungsgebührensatzung - SoNGebS) in der Fassung vom 
26.05.2023 beschlossen. 

 
Die Satzung tritt am 01.06.2023 in Kraft. 
 
Die amtliche Bekanntmachung dieser Satzung erfolgt durch Niederlegung im Rathaus Bad 
Kohlgrub, Hauptstraße 29, 82433 Bad Kohlgrub, Zimmer 5 im ersten Obergeschoss und die 
Bekanntgabe der Niederlegung durch diesen Anschlag. 
 
Die Satzung liegt im Rathaus Bad Kohlgrub, Hauptstraße 29, 82433 Bad Kohlgrub, Zimmer 5 
im ersten Obergeschoss nach Terminvereinbarung (Tel: 08845 7490-15) zur Einsicht auf 
oder kann im Internet unter www.gemeinde-bad-kohlgrub.de eingesehen werden. 
 
 
 
Bad Kohlgrub, den 26.05.2023 
 
 
 
 
Franz Degele 
Erster Bürgermeister 

 Ortsüblich bekannt gemacht  
durch Aushang 

ausgehängt am 26.05.2023 
abgenommen am....................... 
 
 

Bertl 

 

Gemeinde Bad Kohlgrub 
 

 

 

http://www.gemeinde-bad-kohlgrub.de/

